
Das EEG 2021

pro und contra für Brandenburger Biogasanlagen

Ingo Baumstark

Regionalreferent Ost, Büro Potsdam, Fachverband Biogas e.V.

6. INFO-VERANSTALTUNG ZUM KLIMASCHUTZ - Zukunft der Biogasanlagen am 25.02.2021
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Entwicklung Referentenentwurf → Kabinettsentwurf 

→ Beschluss EEG 2021
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1. Das EEG 2021 enthält erstmals ein Biomasseziel für 2030

➔ Stabilisierung der Stromerzeugung auf dem heutigen Niveau

2. Die Ausschreibungsvolumina werden deutlich erhöht und ein neues Segment für Biomethan-BHKW eingeführt

➔ Volumina kommen den notwendigen sehr nahe

Anmerkung: 600 MW in der regulären Ausschreibung verteilt auf zwei Termine: 1.März; 1. September

Verbesserungen im EEG 2021 (1)

EEG 2017 EEG 2021

Inst. Leistung - 8,4 GW

Strommenge - 42 TWh 

EEG 2017

(2021-22)

HBB-Forderung

(2021-2028)

KabE EEG 2021

(2021-2028)

EEG 2021

(2021-2028)

Regulär 200 MW/a 840 MW/a 350 MW/a 600 MW/a

Biomethan (Süd) - 150 MW/a 150 MW/a 150 MW/a
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3. Die Gebotshöchstwerte werden deutlich erhöht

4. Einführung einer speziellen Ausschreibung für Biomethan-BHKW im Süden (2021 für ganz Deutschland: HBL = 

15 % der inst. Leistung = 1.314 Volllaststunden = 6,67-fache Überbauung; Flexzuschlag)

5. Anlagen bis 500 kW inst. erhalten einen Bonus von 0,5 ct/kWh (bei Zuschlag in 2021-2025)

➔ Der anzulegende Wert steigt um bis zu 2,5 ct/kWh

6. Die Degression von Anlagen in der Festvergütung wird auf 0,5 %/a gesenkt

Verbesserungen im EEG 2021 (2)

EEG 2017 EEG 2021

Neu (regulär) 14,3 ct/kWh 16,4 ct/kWh

Bestand (regulär) 16,24 ct/kWh 18,4 ct/kWh

Biomethan (Süd) - 19,0 ct/kWh
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7. Der Flexibilitätszuschlag wird auf 65 Euro/kW erhöht und auf Güllekleinanlagen ausgeweitet 
(Achtung: Wird für Bestandsanlagen durch weitere Neuerung teilweise relativiert, Verlust von mind. 0,9 ct/kWh)

➔ Flexibilisierung wird deutlich stärker vergütet

8. Der Deckel für die Flexibilitätsprämie wird gestrichen

➔ Flexibilisierung des Anlagenbestands kann fortgeführt werden (Mengenpotenzial allerdings unklar)

Verbesserungen im EEG 2021 (3)

Ab 100 kW inst. EEG 2017 EEG 2021

Neu (regulär) 40 €/kW 65 €/kW

Bestand (regulär) 40 €/kW 65 €/kW

Biomethan (Süd) - 65 €/kW

Güllekleinanlage - 65 €/kW

Volllaststunden 4.300 (49 %) 3.900 (45 %) 2.600 (30 %) 1.300 (15 %)

Flexzuschlag entspricht 1,51 ct/kWh 1,67 ct/kWh 2,5 ct/kWh 5 ct/kWh
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9. Streichung der 75 kW Bemessungsleistungsgrenze bei Güllekleinanlagen

10. Es wird eine Anschlussvergütung für Gülleanlagen angekündigt, der auch das BMEL zustimmen muss

➔ Chance auf neue Perspektive für bestehende Kleinanlagen

11. Die Realisierungsfrist für Neuanlagen wird von 24 auf 36 Monate verlängert

➔ Chance für neue Holzheizkraftwerke und Bioabfallanlagen

12. Die Mindest-Wartezeit zum Wechsel in den zweiten EEG-Vergütungszeitraum wird von 12 auf 2 Monate verkürzt

➔ Bestandsanlagen stehen weitere Möglichkeiten zur Teilnahme am Ausschreibungsverfahren offen

➔ Eine mögliche Vergütungslücke wird deutlich verkürzt

Verbesserungen im EEG 2021 (4)
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1. Die Pflicht zur Flexibilisierung wird verschärft…

… und Flexprämie (bei erstmaliger Inanspruchnahme nach 2020) und Flexzuschlag an „Qualitätskriterien“ 

gebunden:

an mind. 1.000 h/a muss mind. 85% der inst. Leistung abgerufen werden (Biomethan Süd: 500 h/a)

➔ Änderung der Flexprämie zum 1.1.2021 und Änderung des Flexzuschlags für bereits bezuschlagte Anlagen 

gefährden Investitionsschutz

➔ Trifft vor allem Anlagen mit keiner bzw. geringer Überbauung 

Bremsklötze im EEG 2021 (1) 

Die Vergütung wird maximal für eine Bemessungsleistung gezahlt, die…

> 100 kW inst. Biogas (regulär) Güllekleinanlage Biomethan (Süd) Feste Biomasse

EEG 2017 50 % 50 % - 80 %

EEG 2021 45 % 50 % 15 % 75 %

…der installierten Leistung entspricht.
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2. Der „Maisdeckel“ wird verschärft

➔Weitere Begrenzung des Substratspektrums beeinflusst die Wirtschaftlichkeit

3. Einführung einer Südquote im regulären Ausschreibungsverfahren (ab 2022):

• Mindestens 50 % der Zuschläge müssen an Gebote aus der „Südregion“ vergeben werden

• Nicht-bezuschlagte Leistung wird ins dritte Folgejahr übertragen

➔ Gefährdet Anlagenbestand im Norden (aktuell 60 % der inst. Leistung)

➔ Energiewirtschaftlich nicht gerechtfertigt: Auch im Norden wird flexible Leistung benötigt

Bremsklötze im EEG 2021 (2) 

Maximaler Masseanteil von Mais und Getreidekorn

EEG 2017 EEG 2021

44 %/a (in 2021) 40 %/a
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4. Einführung einer „endogenen Mengensteuerung“ im regulären Ausschreibungsverfahren (ähnlich auch bei Wind 

an Land & KWKG-Ausschreibungen): 

• Wenn weniger Leistung geboten als ausgeschrieben wird, erhalten nur 80 % der Neuanlagen und 80 % der 

Bestandsanlagen einen Zuschlag.

• Dadurch entsteht bei jeder Ausschreibungsrunde ein Wettbewerb zwischen den Bietern.

• Das nicht-bezuschlagte Volumen wird ins dritte Folgejahr übertragen

➔ Unsicherheit der Bieter steigt (ggü. EEG 2017)

➔ Sobald mehr als 600 MW/a bieten, de facto keine Änderung ggü. EEG 2017

➔ Bitte bedenken: 350 MW des KabE hätten auch für Konkurrenz gesorgt

Bremsklötze im EEG 2021 (3) 



Ingo Baumstark                                                                       

25.02.2021

11

5. Bei Bestandsanlagen wird der Flexibilitätszuschlag nicht für Leistung gezahlt, für die bereits die Flexibilitätsprämie 

gezahlt wurde.

• „Doppelförderung“ derselben installierten Leistung soll vermieden werden

• Gilt auch für Anlagen, die vor 2021 bezuschlagt wurden

➔ Sachlich nicht gerechtfertigt: 

• Flexprämie wurde u.U. nicht für volle zehn Jahre in Anspruch genommen

• Auch für flexible Leistung, die bereits Flexprämie erhalten hat, fallen signifikante Kosten an 

➔ Rückwirkung auf bereits bezuschlagte Anlagen gefährdet Investitionsschutz.

Bremsklötze im EEG 2021 (4) 



Ingo Baumstark                                                                       

25.02.2021

12

Wichtigster Nachbesserungsbedarf:

1. Streichung Neuregelung zum Flexzuschlag: Flexzuschlag nur für zusätzliche Leistung im Vgl. zur Flexprämie

2. Streichung der endogenen Mengensteuerung und Streichung/Anpassung der „Südquote“ in der Ausschreibung

3. Umsetzung Verordnungsermächtigung Bestandsanlagen: Anschlussregelung Güllekleinanlagen

• Alle Forderungen bestehen nebeneinander

• Aber: Wahrscheinlichkeit einer Änderung bei 1. und 3. höher! 

Ansatzpunkte:

• EEG-Novelle zur Festlegung der Ausbaupfade für Wind & PV

• Änderungen am EEG im Zsh. mit der Novelle des EnWG

• Änderungen nur im 1. Quartal zu erwarten: danach Wahlmodus

Aber: Es gibt keine große Novelle für Biogas → Verbesserungen nur bei Einzelaspekten möglich

Wie geht es politisch weiter? 
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• Mit dem EEG 2021 wurden sehr viele Verbesserungen erreicht; der Bioenergiebranche wird eine Perspektive 

zuerkannt

• Verbesserungen wurden mit inakzeptablen Kompromissen erkauft – gerade aus Sicht des Einzelbetreibers

„2 Schritte vor und dann 1,5 Schritte zurück“

• Anfang 2021 gibt es mehrere Gelegenheiten, Mängel wieder zu beseitigen:

• Neue EEG-Novelle zur Festlegung der Ausbaupfade für Wind & PV

• Novelle Energiewirtschaftsgesetz

• Anschlussregelung für Güllekleinanlagen per Verordnung

➢ Alter Spruch, aber immer noch richtig: „Nach der Novelle, ist vor der Novelle.“

Fazit EEG
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Weitere Aufgaben Politik Biogas in 2021
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Kontakt 

Ingo.Baumstark@Biogas.org

www.Biogas.org
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